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RS OGH 1978/1/19 6Ob786/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1978

Norm

ABGB §936 II

Rechtssatz

Auch die Veräußerung einer fremden Sache ist möglich, ohne daß eine derartige Vereinbarung als Vorvertrag zu

qualifizieren wäre.
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